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A n t rag 

der Abgeordneten Pansl, Dr. Hauser! M Cf/- ;-~1C 

und Genossen 

. ...... -.............. . 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Entgeltfortzahlungsgesetz 

geändert: "lird 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen 

den 

A n t rag 

Der Nation.:·ürat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom •••••••. 1977, mit dem das 

Entgeltfort~ahlungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlosSen: 

Artikel I 

.i\ndernng des Entgeltfortzahlungsgesetzes 

Das Bundesgesetz vom 26. Juni 1974, BGBl.Nr. 399, Ubar die 

J?ortzahlung des Entgelts bei Arbeitsverhinderung durch 

Krankheit (Unglücksfall), Arbei~sunfal1 oder Berufskrankheit 

(Entgeltfortzahlungsgesetz - EFZG) wird wie folgt gelindert: 
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1. § 14 Abs.1 vierter Satz hat zu lauten:, 

liDer Hehrertrag eines Gesch;tftsjahres ist einer Rücklage 

zuzuführen. Der Gesamtbetrag dieser Riicklage darf j e~·,eils am 

Ende des Geschäftsjahres ein Sechstel der Auf\"endungen für 

Erstattungsbeträge des vorangegangenen Geschäftsjahres nicht 

übersteigen; ein hernach allenfalls verbleihender Restbetrag 

ist an den Hauptverband zugleich mit der Vorlage der Erfolgs

rechnung (Abs. 3) abzuführen." 

2. § 16 Abs. 1 hat zu lauten: 

tI§ ·16 (1) Ubersteigt oder unterschreitet das Vermögen des 

Erstattungsfonds beim Hauptverband (§ 15) voraussichtlich 

den Betrag, der zur Durchführung des Erstattungsausgleiches 

erforderlich ist, so hat der Bundesminister fHr soziale 

Verwaltung unter Redachtnahme auf das Gutachten des Hauptver

bandes (Abs. 2) durch Verordnung den Reitragssatz abweichend 

von dem im § 13 Abs. 3 bezeichneten Ausmaß in einer Höhe 

festzusetzen, die eine ausgeglichene Geharung des Erstattungs

fonds voraussichtlich sicherstellt. Die Verordnung hedarf der 

Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates. lI
· 

Artikel II 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1977 in Kraft. 

(2) :r.Ut der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für soziale Verwaltung bet~aut. 

68/A XIV. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



TI c gr U n d un ß 

Die Zahl der gcmeld(~ ten Krankenstandstage UJld damit 

die Inansprucbnahme der Entgeltfortzah.;l.ung sowie d.ie daraus 

resultierende Erstattu.ng der Arbeitgeberauf'flendungcn ist :Ln 

den westlichen Bvndesläncl.enl (Salzburg, Tirol und Vorarlberg) 

niedriger als in den östliche~. Diese Erscheinung hat mehrere 
! 

Ursachen 1 wie etvla die untersd;hiedlichc Größe der Betriebe t 

die Beschäftigungsar-ti (hohe. I Beschäftigungsquoten . in Frenl(len~ 
I 

verkehrsbetrieben in dC!l west.lichen Bundc::;:Lr-i.nelernL die 
! 
I 

Beschäftigtenstruktur UE;i"". Das Vlest-Ostgefälle bei elen K:can-
I . . _ 

I 

kenstandsmelelungen war allerdings schon vo:ciem Inkraftt;reten 

des El4'ZG bekannt, nicht aber, daß es ein solches A-:'lsmaß au:f--

weist. Es bewirkt eine n !:ar1c unterschiedliche I"inanzgestion 

der Erotattungsfonds bej. den einzelnen Kassen abera.u.ch eine 

stark unterschiedliche Inanspruchnahme des Erstattungsf'onds 

beim Hauptverband .. 

Die im § 14 Abs .. -I !~FZG vorgeschlagene Änderung sieht nun-

mehr vor, daß den einzelnen Erstattungsfonds bei den Trägeril 

der Krankenversicherung durch eine Erhöhungih!er Rücklagen 

von ein Z"uölftel auf· ein Sechstel der AU:LV'lendul1gen fü:r' Er-

stattungsbetrU.ße den vor::mgeganger..cn Geschäftsjahres, mehr 

Mittel als bisher zufli(!Dcn .. J)~_esc 1iquidi-t,ätsverbcsserung der 
I 

Erstat-tungsfonds der Kn"tnl-.:envßTsichorungsträger wirct die Kassell 

in die Lage versetzen, rlcnAupgloich besser als bisher im ei.ge-

nen Bereich bewerkstell:i.nen ~u können .. Die Höhe dieser RUck}.::ge 
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bildung bei den einzelnen Kasse:n läßt esanderersci-tß ZU t 

auf' die Bildung einer Rücklage beim Erstattungsfonds des H~upt

verbandes zu verzichten .. 

Diese Maßr:.ahmen gewährleisten, claß zumindestens noch bis 

Ende 1978 die klaglose Erstattung der Arbei tgeberaufviOndungen 

ohne J3ei tragscrhöhung möglich sein wird .. Die so gewonnene Zeit 

soll dazu benutzt werden t 11m eine ~rundlegende Änderung dns 

Systems des EPZG zu Uberdcaken. 

Da die Krankenversicherungsträger die im vorliegenden 

Antrag enthaltene Rücklagp.llbildung, gestützt.atif Erlässe des 

Bundesrninistcriums für soziale Verwaltu.ng, schon derzeit 

praktizieren, ist es notwendig, durch ein rückwirkendes Inh:raft-· 

treten der einschlägigen i~nderungr gekoppelt mit einer ent-

sprechenden Übergangsbestimmungt die Vorgang"sweise der Trtiger 

gesetzlich zu Sillliereu. 
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